
STADT GÜGLINGEN 
Tagesordnungspunkt Nr. 8 

Vorlage Nr. 188/2021 
Sitzung des Gemeinderates 

am 16. November 2021 

-öffentlich- 

 
 

Bebauungsplan „Lüssen, 3. Änderung“ 

a) Vorstellung und Billigung des Entwurfs 

b)  Feststellung des Entwurfs 

c) Auslegungsbeschluss 

 
Beschlussantrag: 
 
a) Für den im Entwurfsplan vom 16.11.2021 dargestellten Geltungsbereich wird 

nach § 2 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen, den Bebauungsplan „Lüssen, 3. Änderung“ im beschleunigten 
Verfahren nach § 13a BauGB aufzustellen.  

 
b) Der Entwurf des Bebauungsplans mit Datum 16.11.2021, erstellt durch das 

Vermessungsbüro Käser, Untergruppenbach, wird gebilligt. 
 
c) Der Entwurf des Bebauungsplanes wird entsprechend § 3 Abs. 2 BauGB 

öffentlich ausgelegt. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB sind von der Auslegung zu benachrichtigen und zur 
Äußerung aufzufordern.  

 
04.11.2021 / Stöhr-Klein 

 

ABSTIMMUNGSERGEBNIS 
 Anzahl  

Ja-Stimmen   

Nein-Stimmen   

Enthaltungen   

 

 
 

a) Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 Abs. 1 BauGB 
 

Anlass, Ziel und Zweck der Planung 
 
Im Gewerbegebiet Lüssen war eine Zufahrtsbreite von max. 7 Metern, bzw. max. 
16 Metern bei einer Grundstücksgröße von 30 Ar zulässig. 
Bei zunehmender Bebauung wurde festgestellt, dass insbesondere bei parkenden 
Fahrzeugen auf der gegenüberliegenden Straßenseite die 7 Meter knapp bemessen 
sind und den Lastzügen Probleme bei der Ein- und Ausfahrt in die Gewerbeflächen 



 
 
 
 

2 

bereiten. Dies soll über die redaktionelle Änderung rein des Textteils angepasst 
werden auf max. 10 Meter bzw. weiterhin 16 Meter. 
 

b) Vorstellung und Billigung des Entwurfs  
 
Die vorliegende Entwurfsplanung ist eine reine Änderung des Textteils. 
 

c) Auslegungsbeschluss gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
Die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Lüssen“ – Textteiländerung - dient der 
Weiterentwicklung des Gewerbegebietes Da die Größe des Plangebiets unter 
20.000 qm liegt, durch das Bebauungsplanverfahren keine UVP-pflichtigen 
Vorhaben begründet werden und keine Beeinträchtigung der Schutzgüter der FFH-
Gebiete und Vogelschutzrichtlinie vorliegt, sind die Anwendungsvoraussetzungen für 
ein beschleunigtes Verfahren nach § 13 a BauGB gegeben. Es handelt sich somit 
um einen Bebauungsplan der Innenentwicklung für welchen kein Umweltbericht 
erforderlich ist und von einer frühzeitigen Offenlage abgesehen werden konnte. 
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